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Aufgabenstellung

Der Markt Mömbris plant auf einer Brachfläche in der Ortsmitte von Schimborn die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnen Ortsmitte Schimborn“. Die Wohnungsbaugesellschaft
Landkreis Aschaffenburg (WLA) plant auf dem Grundstück die Errichtung einer Wohnanlage mit
Sozialeinheit und Parkdeck. Im westlichen Bereich ist die Errichtung einer Bäckereifiliale mit Café und
Außenbewirtung vorgesehen.

Das Plangebiet liegt direkt an der Staatsstraße St 2305 (Kahlgrundstraße). Auf den umliegenden
Grundstücken befinden sich gemischte Nutzungen ohne lärmrelevante Gewerbebetriebe.

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die vom Verkehr auf der angrenzenden Straße im Plangebiet zu
erwartenden Schallimmissionen zu ermitteln und auf Basis der maßgebenden Richtlinien zu bewerten. Bei
Überschreitung der zulässigen Immissionen sind Anforderungen an Schallschutzmaßnahmen aufzuzeigen.

Die von der geplanten Bäckereifiliale verursachten Schallimmissionen an der benachbarten zu
schützenden Umgebung sind ebenfalls zu ermitteln und anhand der maßgebenden Richtlinien zu bewerten.
Bei Überschreitung der zulässigen Immissionen sind Hinweise zu Schallschutzmaßnahmen zu geben.

Daneben sollen die durch die Nutzung der Tiefgarage zu erwartenden Schallimmissionen ermittelt und
bewertet werden.

Die Nutzung der Sozialräume und der Außenfläche der Bäckerei für Treffen und private Feste der
Bewohner wird nicht als Anlagenlärm betrachtet und damit nicht untersucht.
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Unterlagen

Nr. Dokument/Quelle Bezeichnung/Beschreibung
/1/ Bernd Müller Architekt

und Stadtplaner,
Rothenfels

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnen Ortsmitte
Schimborn“, Vorabzug 18.02.2025
Begründung zum Entwurf Vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Wohnen Ortsmitte Schimborn“, Stand 20.02.2024
Eingabeplanung „Errichtung einer Wohnanlage mit Sozialeinheit
und Parkdeck“,
Grundrisse, Schnitte, Ansichten – HsNr. 40, Stand 31.10.2024
Grundrisse, Schnitte, Ansichten – HsNr. 1, Stand 28.06.2024
Lageplan im dxf-Format

/2/ Bayerische
Vermessungsverwaltung

Geobasisdaten:
digitales Geländemodell (DGM1)
www.geodaten.bayern.de

/3/ Bayerische Straßen-
bauverwaltung - BAYSIS

Straßenverkehrszählung 2023 – www.baysis.bayern.de

/4/ DIN 18005, 2023-07

DIN 18005 Beiblatt 1,
2023-07

Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die
Planung
Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung

/5/ 16. BImSchV, 1990-06
zuletzt geändert 2020-11

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)

/6/ RLS-19, 2019
mit Korrekturen 2020-02

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen

/7/ TA Lärm, 1998-08
geändert 2017-06

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)

/8/ DIN ISO 9613-2, 1999-10
und Entwurf 1997-09

Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

/9/ Bayerisches Landesamt
für Umwelt

Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage August 2007
Hinweise zur Anwendung der Parkplatzlärmstudie, hier:
Maximalpegelkriterium, Februar 2025

/10/ VDI 3770, 2012-09 Emissionskennwerte von Schallquellen:
Sport- und Freizeitanlagen

/11/ VDI 2571, 1976-08 Schallabstrahlung von Industriebauten
/12/ DIN EN ISO 12354-4,

2017-11
Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften
von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften
Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie

/13/ Hessisches Landesamt für
Naturschutz, Umwelt und
Geologie

Technischer Bericht: LKW-Studie: Untersuchung von
Geräuschemissionen durch logistische Vorgänge von
Lastkraftwagen, Heft 3, 2024

/14/ Wölfel Engineering,
Höchberg

„IMMI“ Release 20241121,
Programm zur Schallimmissionsprognose
qualitätsgesichert nach DIN 45687:2006 bzw. ISO 17534-1:2015,
überprüft durch A-QNS

http://www.geodaten.bayern.de/
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Örtliche Situation, Anforderungen des Schallimmissionsschutzes

Das Plangebiet „Wohnen Ortsmitte Schimborn“ befindet sich auf einer Brachfläche in der Ortsmitte des
Ortsteils Schimborn. Im Norden wird das Areal von der Kahlgrundstraße (St 2305) begrenzt.
Die umliegenden Grundstücke sind überwiegend mit Wohnhäusern bebaut. Das Plangebiet sowie die
umliegenden Flächen sind im aktuellen Flächennutzungsplan /1/ als Dorfgebiet (MD) dargestellt.
Bebauungspläne liegen für die maßgebenden Bereiche nicht vor.

Die Planung sieht die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) vor. Auf der östlichen Fläche
(Kahlgrundstraße 40) ist die Errichtung einer Wohnanlage mit Sozialeinheit und einem Parkdeck im
Untergeschoss vorgesehen, auf dem westlichen Grundstücksbereich (Hans-Karl-Straße 1) ist eine
Bäckereifiliale mit Gastronomie geplant. Eine Wohnnutzung ist hier nicht geplant.

Die Anforderungen an den Lärmschutz in der Bauleitplanung werden für die Praxis durch die DIN 18005
/4/ konkretisiert. Im Beiblatt der DIN 18005 sind für die Bauleitplanung die folgenden Orientierungswerte
(OW) für Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen in Allgemeinen Wohngebieten (WA) und
Dorfgebieten (MD) festgelegt:

Beurteilungszeitraum
OW / dB(A)

WA MD
tags 06:00 – 22:00 Uhr 55 60
nachts 22:00 – 06:00 Uhr

Verkehr 45 50
Anlagen 40 45

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen sollen dabei jeweils für sich
mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Verkehrslärm:

Zur Bewertung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet werden zusätzlich zu den Orientierungs-
werten der DIN 18005 die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutz-
verordnung) /5/ aufgezeigt, welche im Rahmen der Abwägung herangezogen werden können. Gemäß
Rechtsprechung sind regelmäßig gesunde Wohnverhältnisse gewahrt, wenn die IGW für Misch- bzw.
Dorfgebiete eingehalten werden.

Beurteilungszeitraum
IGW / dB(A)

WA MI/MD/MU
tags 06:00 – 22:00 Uhr 59 64
nachts 22:00 – 06:00 Uhr 49 54

Die IWG für MI-Gebiete stellen gleichzeitig die Auslösewerte für Lärmsanierung in WA-Gebieten dar.
Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung durch Lärm ist nach geltender Rechtsauffassung bei
Beurteilungspegeln oberhalb von 70 dB(A) tagsüber bzw. 60 dB(A) nachts erreicht.
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Gewerbelärm:

Die genannten Orientierungswerte für Gewerbelärm sind in WA- und MD-Gebieten identisch mit den
Immissionsrichtwerten der TA Lärm /7/, welche gemäß Rechtsprechung auch im Rahmen der
Bauleitplanung bindend sind.

Die Immissionsrichtwerte gelten für die Summe aller einwirkenden Gewerbelärmimmissionen.

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel ist nach Nr. 6.5 der TA-Lärm für Immissionsorte in Wohn-
gebieten (WR und WA) die besondere Störwirkung von Geräuschen in Zeiten erhöhter Empfindlichkeit
durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen. Der Zuschlag von 6 dB entspricht energetisch dem
Faktor 4 und wird als Erhöhung von Vorgangszahlen bzw. Betriebszeiten bei der Ermittlung der
Schallemissionen berücksichtigt (DLRZ).

Diese Ruhezeiten sind:

an Werktagen 06:00 - 07:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr

In MD-Gebieten ist die besondere Störwirkung nicht zu betrachten.

Während der Nacht ist die lauteste Stunde maßgebend.

Um spätere Konflikte zwischen der geplanten Bäckereifiliale und den benachbarten Wohnnutzungen zu
vermeiden, werden auch die ergänzenden Anforderungen der TA Lärm zu Spitzenpegeln untersucht.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB
und nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen in Wohnbereichen zu den üblichen
Alltagserscheinungen gehören und dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem durch die Wohnnutzung
verursachten Bedarf entspricht, auch in von Wohnbebauung geprägten Bereichen keine erheblichen oder
unzumutbaren Störungen hervorrufen (VGH Baden-Württemberg v. 20.07.1995, Az 3 S 3538/94).
Trotzdem sollen auch bei Parkplätzen in Wohnanlagen die Immissionen für eine mögliche
schallschutztechnische Optimierung aufgezeigt werden.
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Verkehrslärm

4.1 Angaben zum Verkehr, Schallemissionen

Auf den Geltungsbereich des Plangebiets wirkt der Verkehr auf der Kahlgrundstraße (St 2305) ein.

Zum Verkehr auf der Straße liegen Angaben aus der Straßenverkehrszählung 2023 (Zählstelle 59219407)
/3/ vor. Die Werte der stündlichen Verkehrsstärken M werden aus der Zählung entnommen und zur
Berücksichtigung des allgemeinen Verkehrszuwachses in der Berechnung um einen Prognosezuschlag von
20 % erhöht. Die Anteile an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lkw > 3,5 t und Busse - p1), der
Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lkw > 3,5 t mit Anhänger, Sattel-Kfz - p2) und zu den Motorrädern (pKrad)
werden auf ganzzahlige Werte aufgerundet.

In die Berechnungen gehen die folgenden Daten ein:

Zählung 2023 Prognose

DTV Kfz/24h 8.300 (9.960)

M Tag/Nacht Kfz/h 488 / 62 586 / 75

p1 Tag/Nacht % 2,5 / 3,4 3 / 4

p2 Tag/Nacht % 0,6 / 1,1 1 / 2

pKrad Tag/Nacht % 2 / 1,3 2 / 2

Die zulässige Geschwindigkeit im Bereich des Plangebiets beträgt v = 50 km/h.

Als Straßenoberfläche wird Asphaltbeton AC 11 mit den entsprechenden Korrekturwerten angesetzt. Die
Steigungen der Straße werden aus der vorliegenden Topografie /2/ errechnet.

Die Ermittlung der Schallemissionen sowie die Schallausbreitungsberechnung erfolgen gemäß RLS-19
/6/.

Die Geometrie der Berechnung ist auf Seite B-1 dargestellt, die vollständigen Eingabedaten der
Berechnung sind im Anhang C dokumentiert.

4.2 Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet

Die im Plangebiet zu erwartenden Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen werden mit dem
Programm IMMI /14/ gemäß RLS-19 /6/ ermittelt.

Für die Berechnungen werden die geplanten Gebäude auf Basis der vorliegenden Gebäudeplanung
modelliert. Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen in der Berechnungsebene 185,6 m NN
(entspricht Ebene EG am Haus 1 bzw. Ebene OG am Haus 40) und 182,6 m NN (entspricht EG am Haus
40) sind für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht auf den Seiten B-2 bis B-5 dokumentiert. Die
Ergebnisse der Einzelpunktberechnung an den exemplarisch ausgewählten Immissionsorten (IO) im
Plangebiet sind auf Seite B-6 dargestellt.
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Die an den Gebäudefassaden im Plangebiet zu erwartenden Beurteilungspegel durch den Verkehrslärm
betragen (aufgerundet, Überschreitung der OW fett):

Beurteilungspegel
in dB(A)

OW
DIN 18005
in dB(A)

IGW
16. BImSchV

in dB(A)
tags nachts tags / nachts tags / nachts

Haus 40
   Nordfassaden (vor Laubengang)
   Südfassaden

67 … 68
< 50

59
< 40 55 / 45 WA 59 / 49

MI 64 / 54
Haus 1
   Fassaden Café 61 – 69 (52 – 60)

An der Wohnanlage (Haus 40) sowie an der Bäckerei mit Café (Haus 1) werden die Orientierungswerte
(OW) an den Nordfassaden sowohl tagsüber als auch nachts deutlich überschritten. Auf den der Straße
abgewandten Südfassaden werden die OW sowohl tags als auch nachts eingehalten.

Sowohl die für WA-Gebiete als auch die für MI-Gebiete festgelegten Immissionsgrenzwerte (IGW) der
16. BImSchV werden an den Nordfassaden ebenfalls tags und nachts überschritten. Im Gebäude 1 ist
keine Wohnnutzung geplant, so dass hier kein erhöhter Schutzanspruch nachts gegeben ist.

Mit der Berechnung der Immissionen gemäß der RLS-19 entspricht die Qualität der Ergebnisse dem
Standard der Prognose für Verkehrslärmberechnungen. Abweichend von der RLS-19 wurden an den
Gebäuden keine Reflexionen berücksichtigt, da diese an den maßgebenden Immissionsorten nicht relevant
sind.
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Anlagenlärm

5.1 Bäckereifiliale: Angaben zur Nutzung, Schallemission

Die Planungen sehen die Errichtung einer Bäckereifiliale mit Café im westlichen Teilbereich des
Plangebiets (Haus 1) vor. Ein Betreiber steht noch nicht fest.

Das Café mit Terrasse in Richtung Westen und Kapazität für circa 20 bis 30 Sitzplätze im Freien ist im
Erdgeschoss vorgesehen. Im Obergeschoss sind Sozialräume geplant. Die Eingangs- und Anlieferbereiche
sind nach Südwesten ausgerichtet. Für die Kunden und Mitarbeiter sind 6 Pkw-Stellplätze vorgesehen.

Der zu erwartende Betrieb wird in Abstimmung mit dem Planer wie folgt angenommen:

Betriebszeiten:  06:00 bis 20:00 Uhr

Belieferung: 2 bis 3 Kleintransporter täglich, einer ggf. vor 06:00 Uhr

Die maßgeblichen Geräuschquellen sind:

¶ Personenaufenthalt auf der Terrasse
¶ Parkverkehr der Kunden und Beschäftigten
¶ Anlieferungen mit Kleintransportern (Trapo)
¶ Verladungen von Rollcontainern
¶ Technische Aggregate im Freien (z.B. Außenlüfter, Kältetechnik, Klimageräte)

Die Emissionsansätze der geräuschrelevanten Vorgänge werden auf der Basis von öffentlich anerkannten
Studien und Erfahrungswerten zu vergleichbaren Anlagen getroffen.

Personenaufenthalt auf der Terrasse

Personengeräusche innerhalb des Gebäudes sind vernachlässigbar.

Für den Aufenthalt von Gästen auf der Terrasse werden die Schallemissionen nach VDI 3770 /10/, Kap.
17 ermittelt. Es wird der Aufenthalt von im Mittel 20 Personen während der gesamten Betriebszeit
berücksichtigt, von denen die Hälfte ständig „in gehobener Lautstärke“ spricht.

LW,r = LW + 10 lg (n Ā k) + KI + 10 lg (t / Tr)
LW0 = Ausgangsschallleistungspegel Sprechen gehoben = 70,0 dB(A)
n = Anzahl der Personen
k = Anteil der sprechenden Personen, k = 0,5

10 lg (20 Ā 0,5) = 10,0 dB
KI = Impulszuschlag

9,5 - 4,5 lg (20 Ā 0,5) = 5,0 dB
t = Einwirkzeit
Tr = Beurteilungszeitraum

Tag 10 lg (14 / 16) = -0,6 dB

DLRZ = 10 lg ((13 + 1 Ö 4) / 14) = 0,8 dB

Beurteilte Schallleistungspegel
Terrasse Tag, MD LW,r  =  70,0 + 10,0 + 5,0 – 0,6 = 84,4 dB(A)

Tag, WA LW,r  =  70,0 + 10,0 + 5,0 – 0,6+ 0,8 = 85,2 dB(A)
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Parkverkehr der Kunden und Beschäftigten sowie der Lieferfahrzeuge

Für den Pkw-Parkverkehr werden während der Betriebszeiten je Stellplatz und Stunde 2 Belegungen
angenommen. Für den Lieferverkehr werden 3 Kleintransporter täglich angesetzt, davon 1 Fahrzeug
während der Ruhezeit am Morgen bzw. alternativ während der Nacht (vor 06:00 Uhr).

Die Emissionen werden nach der Parkplatzlärmstudie /6/ Kap. 8.2.1 (zusammengefasstes Verfahren)
ermittelt.

LW,r = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 lg (B · N)
LW0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung je Stunde

auf einem P+R Parkplatz = 63 dB(A)
KPA = Zuschlag für die Parkplatzart

Besucher- und Mitarbeiterparkplätze = 0 dB
Kleintransporter, gewählt = 6 dB

KI = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren
Besucher- und Mitarbeiterparkplätze = 4 dB
Kleintransporter, gewählt = 4 dB

KD = Pegelerhöhung infolge Durchfahr- und Parksuchverkehr
2,5 lg (f Ā B – 9) für f Ā B > 10, KD = 0 für f Ā B Ò  10
f Ā B Ò  10 = 0 dB

KStrO = Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche
Annahme: Betonsteinpflaster mit Fugen Ò 3 mm = 0,5 dB

B·  N = Anzahl der Parkbewegungen je Stunde
B = Bezugsgröße, N = Bewegungshäufigkeit
Tag Pkw 10 lg ((6 Ö 2 Ā 14) / 16) = 10,2 dB

DLRZ = 10 lg ((13 + 1 Ö 4) / 14) = 0,8 dB
Transp. 10 lg ((3 Ö 2) / 16) = -4,3 dB

DLRZ = 10 lg ((2 + 1 Ö 4) / 3) = 3,0 dB
Nacht Transp. 10 lg ((1 Ö 2) / 1) = 3,0 dB

Beurteilte Schallleistungspegel
Pkw Tag, MD LW,r  =  63,0 + 0 + 4,0 + 0 + 0,5 + 10,2 = 77,7 dB(A)

Tag, WA LW,r  =  63,0 + 0 + 4,0 + 0 + 0,5 + 10,2 + 0,8 = 78,5 dB(A)
Transporter Tag, MD LW,r  =  63,0 + 6,0 + 4,0 + 0 + 0,5 – 4,3 = 69,2 dB(A)

Tag, WA LW,r  =  63,0 + 6,0 + 4,0 + 0 + 0,5 – 4,3 + 3,0 = 72,2 dB(A)
Nacht LW,r  =  63,0 + 6,0 + 4,0 + 0 + 0,5 + 3,0 = 76,5 dB(A)
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Verladungen von Rollcontainern

Für das Entladen der Transporter werden auf der sicheren Seite liegend je Fahrzeug 5 Rollcontainer über
die fahrzeugeigene Bordwand angesetzt.

Die Ermittlung der Schallemissionen erfolgt nach der Lkw-Studie, Heft 3 /13/ Tab. 19

LW,r = LWAT,1h + 10 lg (n) + 10 lg (1h / Tr)
LWAT,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel,

1 Ereignis je Stunde
 Rollcontainer über fahrzeugeigene Ladebordwand,

Gesamtvorgang = 74,5 dB(A)
n = Vorgangszahl

 Tag 3 Trapo, je 5 Rollcontainer 10 lg (3 Ö 5) = 11,8 dB

DLRZ = 10 lg ((2 + 1 Ö 4) / 3) = 3,0 dB
 Nacht 1 Trapo, 5 Rollcontainer 10 lg (1 Ö 5) = 7,0 dB

Tr = Beurteilungszeit
 Tag 16 Stunden 10 lg (1 / 16) = -12,0 dB
 Nacht 1 Stunde 10 lg (1 / 1) = 0,0 dB

Beurteilte Schallleistungspegel
 Tag, MD LW,r =  74,5 + 11,8 – 12,0 = 74,3 dB(A)
 Tag, WA LW,r =  74,5 + 11,8 – 12,0 + 3,0 = 77,3 dB(A)
 Nacht LW,r =  74,5 + 7,0 + 0,0 = 81,5 dB(A)

Haustechnische Anlagen

Zum derzeitigen Planungsstand liegen keine Angaben über die Schallleistungspegel und den Aufstellungs-
ort der technischen Aggregate vor.

Auf Grundlage von Erfahrungswerten zu vergleichbaren Anlagen wird als Vorhaltung für die Haustechnik
auf dem Dach über dem Kühlraum eine Schallquelle modelliert. Die getroffenen Annahmen sind im
Rahmen der Ausführungsplanung zu überprüfen und einzuhalten.

Folgender beurteilter immissionswirksamer Schallleistungspegel wird angesetzt:

Tag LW,r = 80,0 dB(A) DLRZ = 10 lg ((13 + 3 Ö 4) / 16) = 1,9 dB
Nacht LW,r = 73,0 dB(A)

Die Anlagen dürfen weder ton- noch impulshaltig sein und keine erhöhte tieffrequenten Geräuschanteile
enthalten.

Spitzenpegel

Schallimmissionen infolge kurzzeitiger Geräuschspitzen (Spitzenpegel) sind aufgrund des Schutz-
anspruchs der Immissionsorte außerhalb des Plangebiets (MD) und den vorhandenen Abständen tagsüber
unkritisch.

Bei den maßgeblichen Spitzenpegelereignissen im Nachtzeitraum infolge des Zuschlagens von
Fahrzeugtüren bzw. Kofferraumklappen im Bereich der Anlieferung ist die Entfernung größer als der
Mindestabstand gemäß Parkplatzlärmstudie (ergänzende Hinweise) /9/ von 14 m zu den Immissionsorten
im MD.



Berichtsnummer

L1023.001.01.001
Datum

26.03.2025
Seite

12



Berichtsnummer

L1023.001.01.001
Datum

26.03.2025
Seite

13

Für die Verladung von Rollcontainern nennt Heft 3 /13/ einen Maximalpegel von 112 dB(A). Bei den
vorliegenden Abständen zum nächsten Wohngebäude von ca. 20 m ist mit einem Maximalpegel der
Schallimmissionen von 78,0 dB(A) zu rechnen. Der zulässige Spitzenpegel von 65 dB(A) in MD-Gebieten
nachts ist damit deutlich überschritten. Der zulässige Wert von 90 dB(A) tags ist sicher eingehalten.

5.2 Tiefgarage: Angaben zur Nutzung, Schallemissionen

Die Planung sieht im Untergeschoss der Wohnanlage die Errichtung von 25 Pkw-Stellplätzen vor, die den
Anwohnern zur Verfügung stehen. Die Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich an der Ostfassade des
Gebäudes und ist nicht eingehaust. Die Nordfassade der Tiefgarage befindet sich auf Grund der Hanglage
des Grundstücks oberhalb des Geländes und soll in Teilbereichen mit Schallschutzlamellen ausgeführt
werden.

Die maßgebenden Schallquellen sind die Schallabstrahlung über die offene Nordfassade und das offene
Garagentor sowie der Fahrverkehr auf der Zufahrt.

Für die Fahrzeugbewegungen werden die Anhaltswerte für Tiefgaragen an Wohnanlagen angesetzt. Tags
wird von einer gleichmäßigen Verteilung der Bewegungen zwischen Ruhezeiten und Nicht-Ruhezeiten
ausgegangen. Damit ergeben sich für die Berechnungen die folgenden Werte:

tags 0,15 Bew./St.h =  3,75 Bew./h (entspricht 60 Parkbewegungen
bzw. Ein- oder Ausfahrten tgl.)

nachts 0,09 Bew./St.h = 2,25 Bew./h (Ansatz: 3 Parkbewegungen
bzw. Ein- oder Ausfahrten in lautester Stunde)

Zu- und Abfahrtverkehr der Tiefgarage

Der Fahrverkehr auf der Zufahrt wird nach der Parkplatzlärmstudie /9/ Kap. 8.3.1 ermittelt. Abweichend
von der Parkplatzlärmstudie werden die Emissionen des Fahrverkehrs dem Stand der Technik
entsprechend nach der RLS-19 ermittelt. Die Zufahrt ist nahezu eben. Als Material der Fahrbahn-
oberfläche wird Pflaster mit ebener Oberfläche zu Grunde gelegt.

L'W,r = L'WA + KStrO  + DLN + 10 lg (B · N)
L´W,1h = längenbezogener Schallleistungspegel für einen Pkw mit

einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h auf ebener,
asphaltierter Fahrbahn (Asphaltbeton) = 47,0 dB(A)

KStrO
* = Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche (nach PL-Studie Nr.

8.3.1 / RLS-19)
 Pflaster mit ebener Oberfläche = 1,0 dB

DLN = Längsneigungskorrektur
eben = 0 dB

B Ā N = Fahrzeugbewegungen je Stunde
B = Bezugsgröße, Anzahl der Stellplätze
N = Bewegungszahl je Stunde und Einheit der Bezugsgröße

Tag 10 lg (25 Ā 0,15) = 5,7 dB
DLRZ = 10 lg ((13 + 3 Ö 4) / 16) = 1,9 dB

Nacht 10 lg (3 / 1) = 4,8 dB
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Beurteilte Schallleistungspegel
Fahrv. Pkw Tag, MD L'W,r  =  47,0 + 1,0 + 0 + 5,7 = 53,7 dB(A)

Tag, WA L'W,r  =  47,0 + 1,0 + 0 + 5,7 + 1,9 = 55,6 dB(A)
Nacht L'W,r  =  47,0 + 1,0 + 0 + 4,8 = 52,8 dB(A)

Schallabstrahlung über Garagentor

Die Schallemissionen an der Toröffnung der Tiefgarage werden gemäß Parkplatzlärmstudie nach dem
Ansatz für die „Schallabstrahlung über geöffnetes Garagentor bei Ein- und Ausfahrten, eingehauste
Tiefgaragenrampe“ ermittelt. Für die Fahrzeugbewegungen werden die o.g. Annahmen angesetzt.

Emission an der Toröffnung der TG, nach Parkplatzlärmstudie Kap. 8.3.2

LW,r = L''W,1h + 10 lg (A) + 10 lg (B · N)
L''W,1h = Flächenbezogener Schallleistungspegel für eine Bewegung

je Stunde = 50,0 dB(A)
A = Fläche des Tors

 Breite 6,0 m, Höhe 3,5 m, A = 21 m2 10 lg (21,0) = 13,2 dB
B Ā N = Fahrzeugbewegungen je Stunde
B = Bezugsgröße, Anzahl der Stellplätze
N = Bewegungszahl je Stunde und Einheit der Bezugsgröße

Tag 10 lg (25 Ā 0,15) = 5,7 dB
DLRZ = 10 lg ((13 + 3 Ö 4) / 16) = 1,9 dB

Nacht 10 lg (3 / 1) = 4,8 dB

Beurteilte Schallleistungspegel
Tor Tag, MD LW,r  =  50,0 + 13,2 + 5,7 = 68,9 dB(A)

Tag, WA LW,r  =  50,0 + 13,2 + 5,7 + 1,9 = 70,8 dB(A)
Nacht LW,r  =  50,0 + 13,2 + 4,8 = 68,0 dB(A)

Schallabstrahlung der Tiefgarage über die Nordfassade

Für die Schallabstrahlung werden gemäß der Vorgehensweise der Parkplatzlärmstudie für Parkhäuser /9/,
Kap 8.4 zunächst die Schallleistungspegel der Park- und Durchfahrverkehrs in der Parkebene ermittelt.
Aus den ermittelten Emissionen wird der Innenpegel der Parketage nach VDI 2571 /10/ und im nächsten
Schritt der über die Außenfassade abgestrahlte Schallleistungspegel gemäß DIN 12354-4 /11/ ermittelt.
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Pkw-Parkvorgänge nach Parkplatzlärmstudie, Kap. 8.2.1 / 8.4.1 (zusammengefasstes Verfahren)

LW,r = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 lg (B · N)
LW0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung je Stunde

auf einem P+R Parkplatz = 63 dB(A)
KPA = Zuschlag für die Parkplatzart

Besucher- und Mitarbeiterparkplätze = 0 dB
KI = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren

Besucher- und Mitarbeiterparkplätze = 4 dB
KD = Pegelerhöhung infolge Durchfahr- und Parksuchverkehr

2,5 lg (f Ā B – 9) für f Ā B > 10, KD = 0 für f Ā B Ò  10
B = 25 St., f = 1,0 2,5 lg (1,0 Ā 25 – 9) = 3,0 dB

KStrO = Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche
Beton = 0 dB

B·  N = Anzahl der Parkbewegungen je Stunde
B = Bezugsgröße, N = Bewegungshäufigkeit
Tag 10 lg (25 Ā 0,15) = 5,7 dB

DLRZ = 10 lg ((13 + 3 Ö 4) / 16) = 1,9 dB
Nacht 10 lg (3 / 1) = 4,8 dB

Beurteilte Schallleistungspegel
Tag, MD LW,r  =  63,0 + 0 + 4,0 + 3,0 + 5,7 = 75,7 dB(A)
Tag, WA LW,r  =  63,0 + 0 + 4,0 + 3,0 + 5,7 + 1,9 = 77,6 dB(A)
Nacht LW,r  =  63,0 + 0 + 4,0 + 3,0 + 4,8 = 74,8 dB(A)

Innenpegel in der Parketage (Kap. 8.4.2):

Aus den ermittelten Emissionen des Parkverkehrs wird unter Berücksichtigung der Absorptions-
eigenschaften der Begrenzungsflächen für die Parketage ein mittlerer Innenpegel nach VDI 2571 /10/
ermittelt.

Für die Parkebene mit einer Raumhöhe von 3,48 m und einer Grundfläche von ca. 672 m² ergibt sich ein
Raumvolumen von ca. 2340 m³.

Konkrete Informationen zu den geplanten Schallschutzlamellen liegen nicht vor. In öffentlich
zugänglichen Produktinformationen der Fa. Duco liegen keine Informationen zum Absorptionskoeffizient
der Produkte vor, es wird daher eine Annahme getroffen. Die Schalldämmung der verschiedenen
Ausführungen der DucoWall Acoustic liegt zwischen 6 und 17 dB.
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Gemäß folgender Aufstellung ergeben sich die folgenden äquivalenten Absorptionsflächen:

Fläche / m² Absorptions-
koeffizient

Äquivalente
Absorptionsfläche

/ m²

Boden / Decke (Beton) ca. 1340 0,03 40,2

Wände (Beton) ca. 145 x 3,5
– 57,9 - 21 = 428,6 0,03 12,9

Wände
(Schallschutzlamellen)

ca. 10,5 Ö 3,0
+ 8,0 Ö 3,3 = 57,9

0,8 46,3

Tor offen 21 1 21,0

Gesamt 120,4

Der Innenpegel ergibt sich damit zu:

LInnen,r = LWr + 14 + 10 lg (0,16/A)

LW,r = Schallleistungspegel der Vorgänge (s.o.)
A = Äquivalente Absorptionsfläche

ca. 120 m² 10 lg (0,16 / 120) = - 28,8 dB

Beurteilte Innenpegel
Tag, MD LW,r  =  75,7 + 14 - 28,8 = 60,9 dB(A)
Tag, WA LW,r  =  77,6 + 14 - 28,8 = 62,8 dB(A)
Nacht LW,r  =  74,8 + 14 - 28,8 = 60,0 dB(A)

Der Innenpegel der Parkebene wird an den Fassadenöffnungen mit Schallschutzlamellen angesetzt.

Für die Schallschutzlamellen wird ein Schalldämmmaß von Rw = 6 dB berücksichtigt. Die massiven
Wandflächen können demgegenüber vernachlässigt werden.

Die Schallabstrahlung der maßgebenden Außenbauteile wird gemäß DIN EN ISO 12354-4 /12/ ermittelt.

Emissionen aus sonstigen Schallquellen

Für die geplante Tiefgaragenzufahrt wird angenommen, dass Abdeckungen von Regenrinnen lärmarm
ausgebildet werden. Dies kann beispielsweise durch Verschrauben der Abdeckungen erreicht werden. Für
das Garagentor wird ebenfalls davon ausgegangen, dass dieses dem aktuellen Stand der Lärmminderungs-
technik entspricht. Das Überfahren von Regenrinnen sowie das Öffnen oder Schließen des Garagentores
wird daher in der schalltechnischen Berechnung nicht berücksichtigt (vgl. Parkplatzlärmstudie 8.3.3 und
8.3.4).

Spitzenpegel

Maximalpegel sind bei der Berechnung der Geräuschimmissionen von Anwohnertiefgaragen nicht zu
prüfen.
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5.3 Anlagenlärmimmissionen in der Umgebung sowie im Plangebiet

Die infolge des Betriebs der Bäckereifiliale sowie der Nutzung der Anwohnertiefgarage an den
benachbarten zu schützenden Nutzungen zu erwartenden Schallimmissionen werden mit dem Programm
IMMI /14/ gemäß DIN ISO 9613-2 /8/ ermittelt und dargestellt. Die Geländetopografie wird auf Basis der
vorliegenden Vermessungsdaten /2/ sowie der Planunterlagen /1/ berücksichtigt. Die Gebäude im
Plangebiet werden auf Basis der vorliegenden Planunterlagen modelliert und in ihrer abschirmenden und
reflektierenden Wirkung berücksichtigt, die benachbarten bestehenden Gebäude werden nicht modelliert.
Die Positionen der Immissionsorte werden aus frei zugänglichen Daten im Internet entnommen.

Die Geometrie der Berechnung ist auf Seite B-8 dargestellt, die vollständigen Eingabedaten der
Berechnung sind im Anhang C dokumentiert.

Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen der vom Bauvorhaben verursachten Schallimmissionen
sind in der Berechnungsebenen 6,0 m ü. GOK (1. OG) auf den Seiten B-8 bis B-10 für die Beurteilungs-
zeiträume Tag (für MD ohne Berücksichtigung des Zuschlags für Zeiten mit besonderer Störwirkung) und
Nacht dokumentiert. Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung an den maßgebenden Immissionsorten
sind auf den Seiten B-11 bis B-13 dokumentiert.

Mit den zu Grunde gelegten Nutzungen werden an den nächst gelegenen bestehenden Wohngebäuden
maximal die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Schallimmissionen ermittelt (gerundet, Über-
schreitungen markiert):

Immissionsort
Beurteilungspegel

 in dB(A)
OW bzw. IRW

in dB(A)

tags nachts tags / nachts

Wohngeb. Kahlgrundstraße 59 - 75 42 37
60 / 45

Wohngeb. Hans-Karl-Straße 2 - 7 54 52
BV Kahlgrundstr. 40 (Nordfassade,
vor Laubengang) 45 42 55 / 40

Im Tageszeitraum werden die zulässigen Immissionsrichtwerte (IRW) für MD-Gebiete an den
benachbarten Wohngebäuden um mindestens 6 dB unterschritten. Im Nachtzeitraum werden in der
Nachbarschaft zur Bäckerei deutliche Überschreitungen ermittelt. Die Überschreitungen werden von der
angesetzten nächtlichen Belieferung verursacht.

Die Belieferung der Bäckerei mit der Verladung von Rollcontainern im Nachtzeitraum führt auch zu
Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel.

Am Wohngebäude im Plangebiet werden die zulässigen IRW tags ebenfalls deutlich unterschritten.
Während der Nacht sind im westlichen Bereich der Südfassade sowie im Nahbereich der offenen Fassaden
der Tiefgarage Überschreitungen bis zu 2 dB zu erwarten. Die Überschreitungen an der Südfassade
werden ebenfalls durch die Belieferung der Bäckerei verursacht.
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Bewertung, Hinweise zum Schallimmissionsschutz

Verkehrslärm

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärmimmissionen in WA-Gebieten werden an den
Nordfassaden der geplanten Gebäude am Tage und in der Nacht deutlich überschritten. An den Süd-
fassaden der Gebäude werden die OW eingehalten.

An den der Staatsstraße zugewandten Fassaden werden auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
für MI-Gebiete bzw. die identischen Auslösewerte für die Lärmsanierung in WA-Gebieten überschritten.

Die als Schwelle für unzumutbare Gesundheitsgefahren und Eigentumsverletzungen angesehenen Werte
von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts werden eingehalten.

Aufgrund der ermittelten Beurteilungspegel sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. In Anbetracht der
räumlichen Situation gehen wir von einer Lösung des Konflikts durch passive Maßnahmen (z. B.
Schalldämmung der Außenbauteile) aus. Die vorliegende Planung sieht an der Wohnanlage weitgehend
eine schallorientierte Grundrissgestaltung mit der Anordnung der Aufenthaltsräume an den schall-
abgewandten Südfassaden vor. Nur einzelne Aufenthaltsräume befinden sich an den Nordfassaden.

Der erforderliche bauliche Schallschutz gegen Außenlärm in schutzbedürftigen Räumen wird gemäß
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) gewährleistet, wenn die in der DIN 4109 genannten Anforderungen
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit der „maßgeblichen Außenlärmpegel“
eingehalten werden.

Die im Einzelfall erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind nach den Anforderungen der DIN 4109 im
Rahmen der Gebäudeplanung zu ermitteln.

In den maßgebenden Richtlinien wird eine mechanische Lüftungseinrichtung bei nächtlichen
Beurteilungspegeln über 50 dB(A) für erforderlich gehalten. In der DIN 18005 wird darauf hingewiesen,
dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ein ungestörter Schlaf bei gekippten Fenstern häufig nicht
möglich ist.

Zur Reduzierung der Verkehrslärmimmissionen empfehlen wir zu prüfen, ob die zulässige
Geschwindigkeit auf der Kahlgrundstraße auf 30 km/h reduziert werden kann. Damit ließe sich eine
Pegelminderung von ca. 2 bis 3 dB erreichen.

Anlagenlärm

Der Betrieb der Bäckereifiliale sowie die Nutzung der Anwohnertiefgarage führen im Tageszeitraum nicht
zu unzulässigen Schallimmissionen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. Immissionsrichtwerte
der TA Lärm werden sowohl in der Umgebung des Plangebiets als auch am Wohngebäude im Plangebiet
sicher um mindestens 6 dB unterschritten. Der Betrieb ist somit unabhängig von einer möglichen
Vorbelastung durch weitere gewerbliche Nutzungen in der Umgebung als unkritisch zu bewerten.

Während der Nacht führt die Belieferung der Bäckerei sowohl an den benachbarten bestehenden
Wohngebäuden als auch am Wohngebäude im Plangebiet zur Überschreitung der zulässigen Richtwerte.
Bei einer Verladung von Rollcontainern wird auch der zulässige Spitzenpegel überschritten.

Die Belieferung im Nachtzeitraum ist somit aus schalltechnischer Sicht nicht zulässig.
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Gemäß Parkplatzlärmstudie ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in
Wohnbereichen gewissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Garagen und
Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, auch in einem
von Wohnbebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen
hervorrufen, vgl. hierzu u.a. den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom
20.07.1995, Az. 3 S 3538/94. In o.g. Beschluss wird die Auffassung vertreten, dass Maximalpegel nicht zu
berücksichtigen sind.

Zur Begrenzung der Schallimmissionen sollten Regenrinnen an der Tiefgaragenzufahrt lärmarm
ausgebildet (z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten) und Garagentore nach dem Stand der Lärm-
minderungstechnik ausgeführt werden (elektr. Antrieb mit Fernbedienung zur Vermeidung von
Wartezeiten). Die Schallschutzlamellen an den offenen Fassadenbereichen sollten ein Schalldämmmaß
von mindestens 6 dB aufweisen.

Für die Festsetzungen und die Begründung zum Schallimmissionsschutz im Bebauungsplan werden
folgende Formulierungen vorgeschlagen:

Festsetzungen:

Zum Schutz vor Verkehrs- und Anlagenlärm sind für schutzbedürftige Räume bauliche Schallschutz-
maßnahmen am Gebäude vorzusehen. Die Anforderung gilt für Wohnräume bei maßgeblichen
Außenlärmpegeln ab 61 dB(A), für Büroräume ab 66 dB(A).

Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile, ggf. unter Berücksichtigung der
jeweiligen Spektrum-Anpassungswerte, sind gemäß DIN 4109 zu ermitteln.

Räume mit Schlaffunktion sind in den Bereichen mit Beurteilungspegeln der Verkehrslärmimmissionen
von 50 dB(A) und mehr mit Lüftungen auszustatten, die das resultierende gesamte Bau-Schalldämm-Maß
des Außenbauteils nicht verringern und eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster
gewährleisten. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.

Die vorliegenden Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen können der Schallimmissionsprognose
L1023.001.01.001 vom 26.03.2025 entnommen werden. Daneben sind die möglichen Anlagenlärm-
immissionen zu berücksichtigen.

Für die technischen Aggregate der Bäckerei im Freien ist ein immissionswirksamer Schallleistungspegel
von 80 dB(A) tags bzw. 73 dB(A) nachts einzuhalten. Eine Belieferung der Bäckereifiliale im Nacht-
zeitraum ist nicht zulässig.

Begründung:

Die im Plangebiet zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen sind in der Schallimmissionsprognose
L1023.001.01.001 vom 26.03.2025 ermittelt. Im Nahbereich der Straße sind Überschreitungen der für
Verkehrslärm maßgebenden Orientierungswerte zu erwarten. Daneben sind Anlagenlärmimmissionen aus
dem Betrieb der Bäckerei und möglichen weiteren gewerblichen Nutzungen in der Umgebung des
Plangebiets zu erwarten.

Auf Grund der ermittelten bzw. zulässigen Geräuschimmissionen sind an den Gebäuden bauliche
Schallschutzmaßnahmen erforderlich.

Der erforderliche bauliche Schallschutz gegen Außenlärm in schutzbedürftigen Räumen wird gemäß
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) gewährleistet, wenn die in DIN 4109 genannten Anforderungen an
die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit der „maßgeblichen Außenlärmpegel“
eingehalten werden.
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Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich aus den energetischen Summen der Beurteilungspegel aus
den verschiedenen Lärmquellen und der genannten Zuschläge:

tags Beurteilungspegel Straßenverkehr + Richtwert Gewerbelärm + 3 dB

nachts Beurteilungspegel Straßenverkehr + Richtwert Gewerbelärm + 3 dB + 10 dB

In den maßgebenden Richtlinien wird eine mechanische Lüftungseinrichtung bei nächtlichen
Beurteilungspegeln über 50 dB(A) für erforderlich gehalten. In der DIN 18005 wird darauf hingewiesen,
dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) nachts ein ungestörter Schlaf bei gekippten Fenstern häufig
nicht möglich ist.

Für die technischen Aggregate der Bäckerei im Freien ist ein immissionswirksamer Schallleistungspegel
von 80 dB(A) tags bzw. 73 dB(A) nachts einzuhalten. Eine Belieferung der Bäckereifiliale im Nacht-
zeitraum ist nicht zulässig.

Die Schallschutzlamellen an den offenen Fassaden der Anwohnertiefgarage sollten ein Schalldämmmaß
von Rw Ó 6 dB aufweisen.

BN / DH
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Planunterlagen

Planunterlagen

Bebauungsplanentwurf

Quelle: Bernd Müller Architekt und Stadtplaner /1/
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Planunterlagen

Auszug aus dem Flächennutzungsplan

Quelle: Bernd Müller Architekt und Stadtplaner /1/
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Planunterlagen

Gebäudepläne

Gebäude Hans-Karl-Straße 1: Grundrisse, Ansichten, Schnitte

Quelle: Bernd Müller Architekt und Stadtplaner /1/
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Gebäudepläne

Wohnanlage Kahlgrundstraße 40: Grundrisse TG / EG

Quelle: Bernd Müller Architekt und Stadtplaner /1/
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Gebäudepläne

Wohnanlage Kahlgrundstraße 40: Grundrisse OG / DG

Quelle: Bernd Müller Architekt und Stadtplaner /1/
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Gebäudepläne

Wohnanlage Kahlgrundstraße 40: Schnitte

Quelle: Bernd Müller Architekt und Stadtplaner /1/
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Gebäudepläne

Wohnanlage Kahlgrundstraße 40: Ansichten

Quelle: Bernd Müller Architekt und Stadtplaner /1/
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